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Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Gemeinsam gekauft
- wer erhält wieviel?

Mein So/m und seine Freund/n

kau/fen vor drei /öftren eine

F/gentumswoftnung. Beide fte-

zahZten /e 30000 Fronten an
und sind im Grundftucft e/nge-

fragen. Die FFvpoffte/c beträgt
efwos öfter 300000 Fron/cen.

Nun isf die Verioftfe meines Soft-

nes ausgezogen, er möchte die

Wohnung übernehmen. W/ev/eZ

muss er iftr ftezoftien?

Hat kein nachweisbarer Ver-

lobungsbruch seitens der
Frau stattgefunden, hat die
Ex-Verlobte Ihres Sohnes An-
recht auf Rückerstattung der
Summe, die sie in die Woh-

nung gesteckt hat: Anzah-
lung an den Kauf und Abzah-
lungen an die Hypothek. Nur
wenn Ihr Sohn die Wohnung
verkaufen würde, müsste sie

Idealer Faltstock
für die Handtasche
nur Fr. 50.— (inkl. Versand)

Power Push AG, 6064 Kerns
Telefon 041-660 96 66

50

einen allfälligen Minderwert
mittragen helfen. Behält er
z.B. die gemeinsam gekaufte
Polstergruppe und den Fern-

seher, hat sie die Hälfte des

heutigen Wertes zugute. Wie-
viel das noch ist, kann viel-
leicht der Möbel- und TV-
Händler sagen. Diese Frage
führt häufig zu Streitigkeiten,
und deshalb wird auch im-
mer wieder davon abgeraten,
im Konkubinat gemeinsam
Käufe zu tätigen. Dann kann
einfach jedes das, was es in
die Gemeinschaft mitge-
bracht hat, wieder an sich
nehmen. Hoffen wir, einer
friedlichen Aufteilung steht
nichts im Wege und die
früheren Gefährten trennen
sich freundschaftlich.

Klare Verhältnisse
Meine Moffer isf nocft einem

längeren SpitaZau/entftoZf wie-
der nacft Hause zuröcftgefteftrf.
Sie ftrawcftf ;efzf vermeftrf Fft'i/ë

von meiner Seife. Gz'ftf es F/cftf-
ft'nien und Sfundenansäfze /ör
P/Zege, Lft'Z/è im Hausfta/f und

Verp/7egung? Wir möcftfen ger-
ne kZare VerftäZfnisse scfta//èn.

Wozu auch ich Ihnen nur ra-
ten kann: Faire Vereinbarun-

gen entlasten beide Partne-
rinnen, die Gebende und die
Nehmende; erstere kommt
sich nicht ausgenützt vor,
letztere nicht abhängig von
Ihrem Goodwill.

Richtlinien für Hilfe und
Verpflegung gibt es, sie sind
jedoch, wie der Name sagt,
unverbindlich und den indi-
viduellen Verhältnissen an-

zupassen: Für die Verpfle-
gung können je nach Essge-

wohnheiten Fr. 20.-bis 32.50

pro Tag eingesetzt werden:
Fr. 2.50 bis 5.- fürs Frühstück,
Fr. 8.50 bis 13.- fürs Mittag-
essen, Fr. 7.- bis 9.50 fürs
Nachtessen und Fr. 2. - bis 5.-
für Zwischenmahlzeiten. Die-
se Preise enthalten nicht nur
die Nahrungsmittel, sondern

auch Nebenkosten (Wasch-
mittel, Strom, Kehrichtsäcke
usw.) und eine bescheidene
Arbeitsentschädigung, nicht
aber Verpflegung von regel-
mässigen Gästen und Haus-
tieren. Es liegt nun an Ihnen,
denjenigen Betrag einzuset-

zen, der Ihrer Leistung ent-
spricht und/oder den Sie für
richtig halten.

Ansätze für Pflege und Hil-
fe im Haushalt können Sie

bei Ihrer Pro-Senectute-Stelle

(siehe Seiten 34/35) oder bei
der Spitex erfragen; sie wer-
den sich um die Fr. 20.- pro
Stunde bewegen. Wobei mir
und Ihnen wahrscheinlich
auch klar ist, dass Ihr Auf-
wand nicht auf den Franken
berechnet werden kann (und
muss). Angehörige leisten oft
grossen persönlichen - nicht
einkalkulierbaren - Einsatz.
Was einer für beide Teile ge-
rechten Abmachung keines-
falls widerspricht.

«Indirekter
Erbvorbezug»
Vor ein paar /öftren öfternaftm
meine Tocftfer unser FinfomiZi-
enftaus, WerfFr. 575000.-; ein
TeiZ davon g/ng an die Frften,
ein grösserer Anfeii ftZieft mir
(Witwe, 73 /aftrej. Jcft ftafte das

Woftnrecftt; /ur den mir zuste-
ftenden Zins aus meinem Ante/Z

erftaZfe icft /reie Kost und Logis.
Seif meine Tocftfer geschieden
ist, ftesfeftt nun ein /inanzieZZer

Fngpass /ur sie, desftaift wäre

mein Wunseft, sie ein wenig zu
entZasten von den späteren
P/ZicftffeiZen an iftre Gescftwi-
ster. SoZZ icft iftroftne Wissen der

andern Geid seftenten oder den

Söftnen indirekt /'e Fr. 10 000.-
ais Frftvorftezug gehen? Von

meiner monafiieften Pente kann
icft guf Zeften.

Was meinen Sie mit «indirek-
tem Erbvorbezug», respektive
warum wollen Sie Ihren Söh-

nen das Geld nicht direkt ge-
ben? Heimlich würde ich der

Tochter nicht eine so grosse
Summe zukommen lassen.

Vielleicht wünscht sie das

auch gar nicht? Lässt denn
die finanzielle Lage der an-
dern Kindern eine einseitige
Bevorzugung zu? Und wäre
Ihnen wohl dabei?

Auch sonst bleiben noch
Fragen offen, die das Ratge-
ben erschweren: Wurde sei-

nerzeit das Wohnrecht am
Hauspreis abgezogen? Wenn
nein, würde ich eventuell
einen bescheidenen Kosten-
anteil an den Haushalt erwä-

gen. Wissen Sie konkret von
den finanziellen Schwierig-
keiten Ihrer Tochter, hat sie

mit Ihnen darüber gespro-
chen? Dass Sie ihr im stillen
einiges ermöglichen und ab-

nehmen, ist lieb von Ihnen.
Noch besser wäre, einmal of-
fen miteinander die finanzi-
eilen Verpflichtungen anzu-
schauen. Dabei auch nicht
vergessen, dass Ihre Enkel mit
Lehrlingslohn und Alimen-
ten wahrscheinlich Ihre
Tochter wenig bis gar nichts
kosten und sie in wenigen
Jahren nur noch für sich al-

lein aufzukommen hat. Sie

haben ein sehr gutes Verhält-
nis mit Ihrer Tochter, also
steht einem Gespräch über
Geld nichts im Wege!

Mariarme Gähw/Zer

D/e Frage der
ßudgeberafer/n;
Se/'f e/'n paar Monofen
ftekommf Jede Ehefrau /ftre

AF/V-Rente separat aus-
ftezaft/t. W/'e haften 5/e, /Zefte

Rentenempfänger und -emp-
fänger/nnen, d/e Frage der

Rbsfenauftei/ung ge/öst? Wer

ftezah/t was? F/aften oder
hatten 5/'e Diskussionen oder

gar Stre/'f deswegen? W/'rd

d/'e FZausarfte/'t fte/ /hnen

berücksichf/gt? F/aben 5/'e

Fragen oder gute Lösungen

zu d/'esem Thema?
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